
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/4/11 94/09/0241
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1996

Index

L22002 Landesbedienstete Kärnten

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §94 Abs1 Z1;

DienstrechtsG Krnt 1994 §99 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Das abstrakte Wissen um die "Geschäftseinteilung" und damit die Vorgesetztenfunktion des Beamten (über einen

veruntreuenden Untergebenen) ist nicht mit dem positiven Wissen um die wesentlichen Sachverhaltselemente

disziplinarrechtlich verfolgbarer Handlungen gleichzusetzen.
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